
Kommunalwahlen im Freistaat Thüringen 
Gemeinderatswahl in der Gemeinde Bodenrode-Westhausen am 26.05.2024 
Feststellung des Wahlergebnisses 
 
Für die Gemeinderatswahl in der Gemeinde Bodenrode-Westhausen am 26.05.2024 hat der 
Gemeindewahlausschuss das folgende endgültige Wahlergebnis festgestellt: 

 

►Wahlberechtigte insgesamt:                                902 

►Wahlberechtigte ohne Wahlschein:                           784 

►Wahlberechtigte mit Wahlschein:                              118 

►Wähler:                                                                   646 

►Wahlbeteiligung:                                                      71,6% 

►Ungültige Stimmabgaben:                                         26 

►Gültige Stimmabgaben:                                           620 

►Gültige abgegebene Stimmen insgesamt:                1.837 

 

Von den gültigen Stimmen entfielen auf: 
 

 
Kennwort des 

Wahlvorschlags 

 
Vor- und Nachname der Bewerber/-innen in  

der Reihenfolge der auf sie  
entfallenen Stimmen 

 

Stimmen 

 

 
gewählt  

ist 

 
Listennummer 1 CDU = 8 Sitze erhalten 

 

 

CDU 

1 Schütze, Raphael 272 X 

11 Müller, Enrico 259 X 

8 Löffler, Mike 143 X 

5 Reiter, Stephan 120 X 

3 Nolte, Oliver 112 X 

2 Seyfarth, Melanie 82 X 

9 Hartung, Rainer 77 X 

7 Hundeshagen, Bianca 60 X 

6 Hartmund, Simon 47  

10 Adler, Michael 34  

4 Senft, Stephan 15  

  Wahlvorschlag insgesamt 1.221  



 

 
Kennwort des 

Wahlvorschlags 

 
Vor- und Nachname der Bewerber/-innen in  

der Reihenfolge der auf sie  
entfallenen Stimmen 

 

Stimmen 

 

 
gewählt  

ist 

 

Listennummer 2 FWG = 4 Sitze erhalten 
 

 

FWG 

 

 

5 Salzmann, Stefan 199 X 

1 Lerch, Stefan 115 X 

2 Weinrich, Martina 82 X 

6 Schönefeld, Christina 61 X 

3 Weidemann, Frank 57  

7 Schneider, Hans-Gerhard 43  

4 Kruse, Tim 39  

8 Konradi, Kilian 20  

  Wahlvorschlag insgesamt 616  

 

 
Jede(r) Wahlberechtigte kann binnen zwei Wochen nach Bekanntmachung der Feststellung des 
Wahlergebnisses die Feststellung des Wahlergebnisses durch schriftliche Erklärung bei der zuständigen 
Rechtsaufsichtsbehörde, dem 
 

Landratsamt Eichsfeld, Kommunalaufsicht, 
Friedensplatz 8 

37308 Heilbad Heiligenstadt 
 

wegen Verletzung der Bestimmungen des Thüringer Kommunalwahlgesetzes oder der Thüringer 
Kommunalwahlordnung anfechten. Die schriftliche Erklärung ist vom Anfechtenden persönlich und 
handschriftlich zu unterzeichnen und im Original einzureichen.  
Die Anfechtung muss innerhalb der Anfechtungsfrist begründet werden. Neue Gründe, die nach der 
Anfechtungsfrist vorgetragen werden, können im Wahlanfechtungsverfahren nicht mehr berücksichtigt 
werden. 
 
Bodenrode-Westhausen, den 21.06.2024 
Germeshausen 
(Gemeindewahlleiter)  



Kommunalwahlen im Freistaat Thüringen 
Gemeinderatswahl in der Gemeinde Geisleden am 26.05.2024 
Feststellung des Wahlergebnisses 
 
Für die Gemeinderatswahl in der Gemeinde Geisleden am 26.05.2024 hat der Gemeindewahlausschuss das 
folgende endgültige Wahlergebnis festgestellt: 

 

►Wahlberechtigte insgesamt:                                833 

►Wahlberechtigte ohne Wahlschein:                           743 

►Wahlberechtigte mit Wahlschein:                               90 

►Wähler:                                                                   600 

►Wahlbeteiligung:                                                      72,0% 

►Ungültige Stimmabgaben:                                         12 

►Gültige Stimmabgaben:                                           588 

►Gültige abgegebene Stimmen insgesamt:                3.386 

 

Von den gültigen Stimmen entfielen auf: 
 

 
Kennwort des 

Wahlvorschlags 

 
Vor- und Nachname der Bewerber/-innen in  

der Reihenfolge der auf sie  
entfallenen Stimmen 

 

Stimmen 

 

 
gewählt  

ist 

 
Listennummer 1 CDU = 8 Sitze erhalten 

 

 

CDU 

6 Janitzki, Markus 475 X 

7 Kaufhold, Stefan 409 X 

9 Mainka, Antje 390 X 

1 Diegmann, Maximilian 379 X 

2 Fischer, Alice 355 X 

10 Ständer, Mario 311 X 

3 Fütterer, Thomas 310 X 

4 Gabler, Cornelia 259 X 

8 Kunze, Mario 239  

5 Heise, Martin 235  

sonstige 

 

 Deppe, Wolfgang 4  

 Hildebrand, Stefan 3  



 Lärz, Robi 3  

 Deppe, Melanie 3  

 Schäfer, Ralph 1  

 Föllmer, Dieter 1  

 Kapmeyer, Heike 1  

 Fahrenholz, Dirk 1  

 Jünemann, Ramona 1  

 Schmidt, Martin 1  

 Mock, Ulrich 1  

 Kaufhold, Egon 1  

 Roth, Tobias 1  

 Deppe, Anja 1  

  Frant, Marion 1  

 
 
 
 
 
 
 
Jede(r) Wahlberechtigte kann binnen zwei Wochen nach Bekanntmachung der Feststellung des 
Wahlergebnisses die Feststellung des Wahlergebnisses durch schriftliche Erklärung bei der zuständigen 
Rechtsaufsichtsbehörde, dem 
 

Landratsamt Eichsfeld, Kommunalaufsicht, 
Friedensplatz 8 

37308 Heilbad Heiligenstadt 
 

wegen Verletzung der Bestimmungen des Thüringer Kommunalwahlgesetzes oder der Thüringer 
Kommunalwahlordnung anfechten. Die schriftliche Erklärung ist vom Anfechtenden persönlich und 
handschriftlich zu unterzeichnen und im Original einzureichen.  
Die Anfechtung muss innerhalb der Anfechtungsfrist begründet werden. Neue Gründe, die nach der 
Anfechtungsfrist vorgetragen werden, können im Wahlanfechtungsverfahren nicht mehr berücksichtigt 
werden. 
 
Geisleden, den 21.06.2024 
 
 
Werkmeister 
(Gemeindewahlleiterin)  



Kommunalwahlen im Freistaat Thüringen 
Gemeinderatswahl in der Gemeinde Heuthen am 26.05.2024 
Feststellung des Wahlergebnisses 
 
Für die Gemeinderatswahl in der Gemeinde Heuthen am 26.05.2024 hat der Gemeindewahlausschuss das 
folgende endgültige Wahlergebnis festgestellt: 

 

►Wahlberechtigte insgesamt:                                600 

►Wahlberechtigte ohne Wahlschein:                           499 

►Wahlberechtigte mit Wahlschein:                               101 

►Wähler:                                                                   466 

►Wahlbeteiligung:                                                      77,7% 

►Ungültige Stimmabgaben:                                         14 

►Gültige Stimmabgaben:                                           452 

►Gültige abgegebene Stimmen insgesamt:                1.355 

 

Von den gültigen Stimmen entfielen auf: 
 

 
Kennwort des 

Wahlvorschlags 

 
Vor- und Nachname der Bewerber/-innen in  

der Reihenfolge der auf sie  
entfallenen Stimmen 

 

Stimmen 

 

 
gewählt  

ist 

 
Listennummer 1 CDU = 3 Sitze erhalten 

 

 

CDU 

2 Kruse, Stephan 296 X 

1 Hey, Marcus 63 X 

2 Jünemann, Hubert 49 X 

3 Hey, Katharina 48  

  Wahlvorschlag insgesamt 456  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 



 
Kennwort des 

Wahlvorschlags 

 
Vor- und Nachname der Bewerber/-innen in  

der Reihenfolge der auf sie  
entfallenen Stimmen 

 

Stimmen 

 

 
gewählt  

ist 

 

Listennummer 2 AL = 5 Sitze erhalten 
 

 

AL 

6 Rädel, Matthias 139 X 

2 Tasch, Silvio 133 X 

1 Raabe, Christine 119 X 

3 Heinemann, Andreas 116 X 

5 Kruse, Heiko 99 X 

8 Tasch, Mario 72  

9 Meyer, Daniel 49  

4 Kieler, Johanna 39  

7 Rudolph, Frank 38  

10 Weißenborn, Andrea 33  

12 Lindau, Elke 30  

13 Bode, Heiner 18  

11 Lott, Marcel 14  

  Wahlvorschlag insgesamt 899  

 
 

Jede(r) Wahlberechtigte kann binnen zwei Wochen nach Bekanntmachung der Feststellung des 
Wahlergebnisses die Feststellung des Wahlergebnisses durch schriftliche Erklärung bei der zuständigen 
Rechtsaufsichtsbehörde, dem 
 

Landratsamt Eichsfeld, Kommunalaufsicht, 
Friedensplatz 8 

37308 Heilbad Heiligenstadt 
 

wegen Verletzung der Bestimmungen des Thüringer Kommunalwahlgesetzes oder der Thüringer 
Kommunalwahlordnung anfechten. Die schriftliche Erklärung ist vom Anfechtenden persönlich und 
handschriftlich zu unterzeichnen und im Original einzureichen. Die Anfechtung muss innerhalb der 
Anfechtungsfrist begründet werden. Neue Gründe, die nach der Anfechtungsfrist vorgetragen werden, 
können im Wahlanfechtungsverfahren nicht mehr berücksichtigt werden. 
 

Heuthen, den 21.06.2024 
 
Müller 
(Gemeindewahlleiterin)  



 
Bekanntmachung  
über die Listennachfolge im Gemeinderat Heuthen  
 
 
Gemäß § 50 Thüringer Kommunalwahlordnung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht, dass 
 
   Frau Katharina Hey (CDU) 
wohnhaft in  Entengasse 38, 37308 Heuthen, 
 
nach § 23 Thüringer Kommunalwahlgesetz, nach Verpflichtung am 10. Juni 2024, ihr Mandat 
als Gemeinderatsmitglied der Gemeinde Heuthen mit Wirkung vom 10. Juni 2024 angenommen 
hat. 
 
Frau Katharina Hey ist Listennachfolger für Herrn Hubert Jünemann, der die Wahl abgelehnt 
hat. 
 
37308 Heuthen, den 11. Juni 2024 
 
gez. 
Gaßmann 
Bürgermeister  
 

 
 
 



Kommunalwahlen im Freistaat Thüringen 
Gemeinderatswahl in der Gemeinde Reinholterode am 26.05.2024 
Feststellung des Wahlergebnisses 
 
Für die Gemeinderatswahl in der Gemeinde Reinholterode am 26.05.2024 hat der Gemeindewahlausschuss 
das folgende endgültige Wahlergebnis festgestellt: 

 

►Wahlberechtigte insgesamt:                                634 

►Wahlberechtigte ohne Wahlschein:                           555 

►Wahlberechtigte mit Wahlschein:                               79 

►Wähler:                                                                   486 

►Wahlbeteiligung:                                                      76,7% 

►Ungültige Stimmabgaben:                                        12 

►Gültige Stimmabgaben:                                           474 

►Gültige abgegebene Stimmen insgesamt:                1.413 

 

Von den gültigen Stimmen entfielen auf: 
 

 
Kennwort des 

Wahlvorschlags 

 
Vor- und Nachname der Bewerber/-innen in  

der Reihenfolge der auf sie  
entfallenen Stimmen 

 

Stimmen 

 

 
gewählt  

ist 

 
Listennummer 1 CDU = 5 Sitze erhalten 

 

 

CDU 

1 Meise, Matthias 322 X 

4 Fulle, Andreas 276 X 

5 Rhein, Martin 250 X 

3 Kraus, Peter 161 X 

2 Simon, Markus 143 X 

  Wahlvorschlag insgesamt 1.152  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Kennwort des 

Wahlvorschlags 

 
Vor- und Nachname der Bewerber/-innen in  

der Reihenfolge der auf sie  
entfallenen Stimmen 

 

Stimmen 

 

 
gewählt  

ist 

 

Listennummer 2 GFR  = 1 Sitz erhalten 
 

GFR 1 Gunkel, Alexander 173 X 

2 Faßhauer, Daniel 88  

  Wahlvorschlag insgesamt 261  

 
 

 
 
Jede(r) Wahlberechtigte kann binnen zwei Wochen nach Bekanntmachung der Feststellung des 
Wahlergebnisses die Feststellung des Wahlergebnisses durch schriftliche Erklärung bei der zuständigen 
Rechtsaufsichtsbehörde, dem 
 

Landratsamt Eichsfeld, Kommunalaufsicht, 
Friedensplatz 8 

37308 Heilbad Heiligenstadt 
 

wegen Verletzung der Bestimmungen des Thüringer Kommunalwahlgesetzes oder der Thüringer 
Kommunalwahlordnung anfechten. Die schriftliche Erklärung ist vom Anfechtenden persönlich und 
handschriftlich zu unterzeichnen und im Original einzureichen. Die Anfechtung muss innerhalb der 
Anfechtungsfrist begründet werden. Neue Gründe, die nach der Anfechtungsfrist vorgetragen werden, 
können im Wahlanfechtungsverfahren nicht mehr berücksichtigt werden. 
 
Reinholterode, den 21.06.2024 
 
Senft 
(Gemeindewahlleiter)  



Kommunalwahlen im Freistaat Thüringen 
Gemeinderatswahl in der Gemeinde Steinbach am 26.05.2024 
Feststellung des Wahlergebnisses 
 
Für die Gemeinderatswahl in der Gemeinde Steinbach am 26.05.2024 hat der Gemeindewahlausschuss das 
folgende endgültige Wahlergebnis festgestellt: 

 

►Wahlberechtigte insgesamt:                                438 

►Wahlberechtigte ohne Wahlschein:                           398 

►Wahlberechtigte mit Wahlschein:                               40 

►Wähler:                                                                   337 

►Wahlbeteiligung:                                                      76,9% 

►Ungültige Stimmabgaben:                                         10 

►Gültige Stimmabgaben:                                           327 

►Gültige abgegebene Stimmen insgesamt:                  967 

 

Von den gültigen Stimmen entfielen auf: 
 

 
Kennwort des 

Wahlvorschlags 

 
Vor- und Nachname der Bewerber/-innen in  

der Reihenfolge der auf sie  
entfallenen Stimmen 

 

Stimmen 

 

 
gewählt  

ist 

 
Listennummer 1 CDU = 2 Sitze erhalten 

 

 

CDU 

1 Föllmer, Thomas 108 X 

3 Schneider, Jörg 96 X 

4 Müller, Andreas 45  

2 Hartmann, Mario 35  

  Wahlvorschlag insgesamt 284  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Kennwort des 

Wahlvorschlags 

 
Vor- und Nachname der Bewerber/-innen in  

der Reihenfolge der auf sie  
entfallenen Stimmen 

 

Stimmen 

 

 
gewählt  

ist 

 

Listennummer 2 FWG = 5 Sitze erhalten 
 

 

FWG 

1 Herold, Matthias 208 X 

2 Föllmer, Katrin 111 X 

3 Engelhardt, Mathias 96 X 

5 Weinrich, Michael 56 X 

4 Volk, Daniel 53 X 

6 Krull, Matthias 39  

  Wahlvorschlag insgesamt 563  

 

 
 

 
 

Kennwort des 
Wahlvorschlags 

 

Vor- und Nachname der Bewerber/-innen in  
der Reihenfolge der auf sie  

entfallenen Stimmen 

 

Stimmen 

 

 

gewählt  
ist 

 
Listennummer 3 CAS = 1 Sitz erhalten 

 

 
CAS 

 

1 Wittmann, Thomas 120 X 

  Wahlvorschlag insgesamt 120  

 

 
Jede(r) Wahlberechtigte kann binnen zwei Wochen nach Bekanntmachung der Feststellung des 
Wahlergebnisses die Feststellung des Wahlergebnisses durch schriftliche Erklärung bei der zuständigen 
Rechtsaufsichtsbehörde, dem 
 

Landratsamt Eichsfeld, Kommunalaufsicht, 
Friedensplatz 8 

37308 Heilbad Heiligenstadt 
 

wegen Verletzung der Bestimmungen des Thüringer Kommunalwahlgesetzes oder der Thüringer 
Kommunalwahlordnung anfechten. Die schriftliche Erklärung ist vom Anfechtenden persönlich und 
handschriftlich zu unterzeichnen und im Original einzureichen.  
Die Anfechtung muss innerhalb der Anfechtungsfrist begründet werden. Neue Gründe, die nach der 
Anfechtungsfrist vorgetragen werden, können im Wahlanfechtungsverfahren nicht mehr berücksichtigt 
werden. 
 

Steinbach, den 21.06.2024 
 

Rittmeier 
(Gemeindewahlleiter)  



Kommunalwahlen im Freistaat Thüringen 
Gemeinderatswahl in der Gemeinde Wingerode am 26.05.2024 
Feststellung des Wahlergebnisses 
 
Für die Gemeinderatswahl in der Gemeinde Wingerode am 26.05.2024 hat der Gemeindewahlausschuss das 
folgende endgültige Wahlergebnis festgestellt: 

 

►Wahlberechtigte insgesamt:                                930   

►Wahlberechtigte ohne Wahlschein:                           751 

►Wahlberechtigte mit Wahlschein:                              179 

►Wähler:                                                                   648 

►Wahlbeteiligung:                                                      69,7% 

►Ungültige Stimmabgaben:                                         18 

►Gültige Stimmabgaben:                                           630 

►Gültige abgegebene Stimmen insgesamt:                1.890 

 

Von den gültigen Stimmen entfielen auf: 
 

 

Kennwort des 
Wahlvorschlags 

 

Vor- und Nachname der Bewerber/-innen in  
der Reihenfolge der auf sie  

entfallenen Stimmen 

 

Stimmen 

 

 

gewählt  
ist 

 

Listennummer 1 CDU =10 Sitze erhalten 
 

 

CDU 

 

1 Conradi, Peter 295 X 

2 Walkinstik-Man-Alone, Diana 279 X 

5 Kulle, Gerald 204 X 

6 Schneemann, Michael 190 X 

3 Goldhagen, Oliver 125 X 

8 Tauber, Maik 111 X 

7 Herold, Torsten 90 X 

9 Milbrat, Susann 90 X 

12 Lutterodt, Martin 68 X 

4 Märkl, Markus 58 X 

10 Rogge, Michael 56  

11 Lutterodt, Christian 36  

  Wahlvorschlag insgesamt 1.602  



 

 
Kennwort des 

Wahlvorschlags 

 
Vor- und Nachname der Bewerber/-innen in  

der Reihenfolge der auf sie  
entfallenen Stimmen 

 

Stimmen 

 

 
gewählt  

ist 

 

Listennummer 2 Grillverein Wingerode e.V.= 2 Sitze erhalten 
 

 

Grillverein 
Wingerode e.V. 

 

 

1 Schmerbauch, Ingo 119 X 

2 Göbel, Klaus 77 X 

3 Zwingmann, Thomas 56  

4 Gödecke, Johannes 36  

  Wahlvorschlag insgesamt 288  

 

 

Jede(r) Wahlberechtigte kann binnen zwei Wochen nach Bekanntmachung der Feststellung des 
Wahlergebnisses die Feststellung des Wahlergebnisses durch schriftliche Erklärung bei der zuständigen 
Rechtsaufsichtsbehörde, dem 
 

Landratsamt Eichsfeld, Kommunalaufsicht, 
Friedensplatz 8 

37308 Heilbad Heiligenstadt 
 

wegen Verletzung der Bestimmungen des Thüringer Kommunalwahlgesetzes oder der Thüringer 
Kommunalwahlordnung anfechten. Die schriftliche Erklärung ist vom Anfechtenden persönlich und 
handschriftlich zu unterzeichnen und im Original einzureichen.  
Die Anfechtung muss innerhalb der Anfechtungsfrist begründet werden. Neue Gründe, die nach der 
Anfechtungsfrist vorgetragen werden, können im Wahlanfechtungsverfahren nicht mehr berücksichtigt 
werden. 
 
Wingerode, den 21.06.2024 
 
 
Wehr 
(Gemeindewahlleiter)  


